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6. § 21
Der Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Kombinate und Betriebe planen das Amortisations

aufkommen für folgende Verwendungszwecke unter 
Berücksichtigung der mit der Bank vereinbarten 
Kreditaufnahme:
a) Bildung des Investitionsfonds für Vorhaben des 

Staatsplanes Investitionen,
b) Bildung des eigenverantwortlich zu erwirtschaf-' 

tenden und zu verwendenden Investitionsfonds,
c) planmäßige Tilgung verzinslicher Grundmittel

kredite für Investitionen gemäß den §§ 17 bis 19,
d) planmäßige Bildung des Investitionsfonds gemäß 

den §§ 17 bis 19,
e) Abführungen an das Konto .Umverteilung von 

Amortisationen* des Kombinates, soweit Amorti
sationen der Betriebe nicht für Verwendungs
zwecke gemäß den Buchstaben а bis d eingesetzt 
werden,

f) Abführungen an den Staat, soweit Amortisatio
nen der Kombinate nicht für die Verwendungs
zwecke gemäß Buchstaben ä bis d eingesetzt wer
den.

Die entsprechenden Zu- und Abführungen sind mo
natlich vorzunehmen. “

Der Abs. 2 wird gestrichen. Die Absätze 3 und 4 werden 
Absätze 2 und 3.

7. §27
Im Abs. 1 wird der 2. Anstrich wie folgt gefaßt:

nach abrechnungsfähiger Fertigstellung beim Anwen
derbetrieb aus geplanten Mitteln des Investitions
fonds für Vorhaben des Staatsplanes Investitionen, 
des eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und zu 

4 verwendenden Investitionsfonds bzw. des Investi
tionsfonds gemäß den §§ 17 bis 19“.

8. § 27
Der Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Soweit bei Überbietung der staatlichen Aufgaben und 
bei Übererfüllung der staatlichen Planauflagen für die 
Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln und der 
eigenen Baukapazitäten die Generaldirektoren der Kom
binate und die Räte der Bezirke und Kreise entsprechend 
den Rechtsvorschriften über die Verwendung der zusätz
lichen Rationalisierungsmittel- und Baukapazitäten in 
eigener Verantwortung entscheiden, können für die Fi
nanzierung von zusätzlichen Investitionen folgende Mittel 
eingesetzt werden:
— eigenverantwortlich zu erwirtschaftender und zu ver

wendender Investitionsfonds,
— Reservefonds,
— Kredit.
Das gilt auch für den Kauf gebrauchter nicht bilanzie
rungspflichtiger beweglicher Grundmittel.“

9. Anlage 2
— Die Überschrift erhält folgende Fassung: /

„Zulässige finanzielle Fonds der Kombinate und Be
triebe“.

— Als Ziff. 2. wird eingefügt:
„2. Investitionsfonds für Vorhaben des

'Staatsplanes Investitionen x x“.
— Die bisherigen Ziffern 2. bis 13. werden Ziffern 3. 

bis 14.

10. Anlage 3
— In Buchst, а wird als 7. Anstrich eingefügt:

die dem Investitionsfonds für Vorhaben des Staats
planes Investitionen zuzuführenden Amortisatio
nen,“.

— In Buchst, b wird als 4. Anstrich eingefügt:
die dem Investitionsfonds für Vorhaben des Staats
planes Investitionen zuzuführenden Teile des 

' Nettogewinnes,“.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1989 in Kraft.

Berlin, den 30. November 1988

Der Minister der Finanzen
H ö f n e r * * * § * * * §§
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